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Satzungen
der Internationalen Bruckner-Gesellschaft
Beschlossen in der Gründungsversammlung am 9. Oktober 1927
zu Leipzig, abgeändert gemäß den Beschlüssen der VorstandsVer¬
sammlung am 2. Dezember 1928 zu Augsburg, sowie in der Voll¬

versammlung Wien am 17. Februar 1929

§ 1. Name, Sitz und Geschäftsjahr.
Die Gesellschaft führt den Namen „Internationale Bruckner-Gesellschaft“.Sie hat ihren Sitz in Wien, ist unpolitisch, nicht konfessionell, international.Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2. Zweck.
Der Zweck der Gesellschaft ist, dem Lebenswerk Anton Bruckners (1824—

1896) allerorts Verständnis, allgemeine Verbreitung und Anerkennung zuschaffen.

§ 3. Mittel zur Erreichung des Gesellschaftszweckes.
Dem Zwecke der Gesellschaft sollen insbesonders nachstehende Unter¬nehmungen und Einrichtungen dienen:
1. die Mitwirkung an einer kritischen Gesamtausgabe der musikalischenWerke Anton Bruckners,
2. Herausgabe fehlerfreier praktischer Ausgaben,
3. Veröffentlichung von Mitteilungen an die Mitglieder der Gesellschaft,allenfalls eines Bruckner-Jahrbuches oder anderer Schriften,
4. Pflege und Unterhaltung der Bruckner-Stätten, der auf Bruckner be¬züglichen Denkmäler (Bruckner-Orgel) und Archivalien,
5. Abhaltung von Bruckner-Festen oder Übernahme des Protektoratesüber solche Feste; Veranstaltung von Konzert-Aufführungen.

§ 4. Mitglieder.
Mitglieder der Internationalen Bruckner-Gesellschaft sind die Landes¬und Ortsgruppen (Sektionen) und die als solche beigetretenen sonstigen

Bruckner-Verbände. Die Aufnahme der Landes- oder Ortsgruppen (Sektionen)erfolgt durch Beschluß des Vorstandes. Einzelpersonen können sich nachihrer Wahl jeder Landes- oder Ortsgruppe (Sektion) anschließen.
Die Mitgliedschaft berechtigt:
a) zum Besuche der Mitgliederversammlung, zur Teilnahme an der Wahlder Gesellschaftsorgane (§§ 7, 8), zur Ausübung sonstiger in § 9 genanntenRechte,
b) zum Bezüge der Ausgaben von Bruckners Werken zu einem Vorzugs¬preise,
c) zum kostenlosen Bezüge der Mitteilungen der Gesellschaft,
d) zum Bezüge ihrer sonstigen Veröffentlichungen zu einem Vorzugspreise,
e) zum Genüsse ermäßigter Preise bei Bruckner-Festen oder anderenVeranstaltungen der Gesellschaft.

§ 5. Beiträge.
Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages, welchen die Landes- undOrtsgruppen (Sektionen) an die Internationale Bruckner-Gesellschaft zu ent¬richten haben, wird durch Beschluß der Mitgliederversammlung bestimmt; erist im Verhältnisse zur Mitgliederzahl der einzelnen Körperschaften auszu¬

messen.
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